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Hohndorf, 19.05.2004 

 
 
 
Unbedenklichkeitserklärung 

über den Einbau eines Gabelstabilisators Modell MZ-101 
 
Sehr geehrter Herr Arnold, 
 
 
Für den Einbau eines Gabelstabilisators der Firma Tarozzi, Italien in alle MZ / MuZ - 
Motorradtypen von 125 bis 500 ccm ab Typenreihe ETZ bestehen keine technischen 
Bedenken. 
Eine Prüfung und damit Vorstellung des Kraftrades bei einer Technischen Prüfstelle gemäß 
§ 19 (2) StVZO ist nicht erforderlich. 
Diese Bestätigung ist jedoch zur Hauptuntersuchung der jeweiligen Technische 
Prüfstelle auf Verlangen vorzuweisen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Karlheinz Müller 
Technischer-Kundendienst 
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